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Schreiben des Umwelt- und Agrarausschusses, 
Petra Tschanter vom 13. Februar 2022 

 

 

1. Vorbemerkungen 

 

Wir stehen vor der Aufgabe, die weitgehend mit fossilen Brennstoffen betriebene 

Wärmeversorgung auf erneuerbare umzustellen. In 2022 wurden in Schleswig-

Holstein z.B. noch ca. 22 TWh fossile Energieträger für die Wärmeversorgung 

eingesetzt. Zum Ersatz der fossilen Energien müssen wir neue Kraftwerke und 

Versorgungsleitungen in erheblichem Umfang aufbauen. Wir begrüßen daher 

grundsätzlich jede Initiative die diesen Prozess vereinfacht, vorantreibt oder die 

Kosten dafür reduziert. 

Wir als Stadtwerke werden allein für die Wärmeversorgung der Zukunft eine 

Erzeugungsleistung von ca. 2 GW neu aufbauen und Wärmeleitungsbau in der 

Größenordnung von ca. 10.000 km tätigen. 

 

Unseren für die Umsetzung dieser Baumaßnahmen erforderlichen Finanzbedarf 

schätzen wir auf ca. 6 Mrd. Euro. Weder Stadtwerke noch Kommunen verfügen über 

die notwendigen finanziellen Mittel um den Investitionsbedarf zu stemmen. 

 

Die über den vorliegen Gesetzentwurf vorgesehen Mittel für Kommunen respektive 

Stadtwerke sind dafür nicht ausreichend bzw. nicht vorgesehen. 

Weite Teile Schleswig-Holsteins bzw. der Schleswig-Holsteiner bleiben somit von 

einer Energiewende ausgeschlossen 
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Vorschläge für wirksame zusätzliche Maßnahmen 

 

• Wir empfehlen wir die kurzfristige Einrichtung einer Arbeitsgruppe aus 

Versorgungswirtschaft, Ministerien und IB.SH die den Gesamtfinanzbedarf 

ermittelt und Vorschläge für die Finanzierung erarbeitet. 
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Roman Kaak 

Geschäftsführer 
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